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Bernhard Bachinger

Hunger in einer notleidenden Gesellschaft 

Zur Situation ziviler Zwangsarbeiter*innen und fremdsprachiger  
Displaced Persons (DPs) in Niederösterreich aus dem Blickwinkel  
der Lebensmittelversorgung. Ein Überblick

Einleitung

„Der Ausschuß für Volksernährung hat mit Entrüstung zur Kenntnis 
genommen, daß die österreichische Bevölkerung Lebensmittel an die 
Lager der ,displaced persons‘ abgeben muß. Der Ausschuß für Volks-

ernährung des österreichischen Nationalrates fordert das Ernährungs-
direktorium auf, sofort Erhebungen darüber anzustellen, welche Men-

gen von Lebensmitteln Österreich zur Ernährung dieser Ausländer  
beistellen muß. Diese Untersuchung soll rasch durchgeführt,  

ihr Ergebnis dem Nationalrat bekanntgegeben werden.“1

Im Juni 1946 brachte die niederösterreichische Abgeordnete zum Nationalrat, Rosa 
Jochmann, diese Entschließung im Ernährungsausschuss ein, die schließlich auch 
einstimmig angenommen wurde. In ihr kumuliert die allemal durchdringende Ein-
stellung der österreichischen Öffentlichkeit in der unmittelbaren Nachkriegszeit, 
dass die Lebensmittelversorgung von als „Displaced Persons“ (DPs) deklarierten 
Menschen nicht zu Lasten der einheimischen Bevölkerung gehen dürfe. Die SPÖ-
Politikerin Rosa Jochmann stand bzw. steht dabei keinesfalls im Verdacht, Opfern 
des NS-Regimes zu wenig bis gar keine Empathie entgegengebracht zu haben, war 
sie doch selbst als politisch Verfolgte während des Zweiten Weltkriegs zunächst in 
Polizeihaft und darüber hinaus ab 1940 im Konzentrationslager Ravensbrück gewe-
sen.2 Die „Entrüstung“ über den Zuschuss an Lebensmitteln österreichischer Pro-
venienz für ausländische Personen fügt sich in den politischen Kurs der österreichi-
schen Regierung unter Leopold Figl. Dieser war penibel darauf bedacht, die Argu-
mentationslinie, dass die Last der Versorgung von DPs für Österreich schlicht und 
einfach nicht zu tragen sei, bestimmt und stringent nach außen zu kommunizieren.3 
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Diese klaren Aussagen verdecken jedoch, dass es im Österreich der unmittelba-
ren Nachkriegszeit bei der Versorgung von DPs unterschiedliche Zugänge gab, deren 
Ausprägung von mehreren Faktoren – etwa ob DPs in oder außerhalb von Lagern 
wohnten oder in welcher Besatzungszone sie sich aufhielten – abhing. Im Sommer 
1946, nur wenig mehr als ein Jahr nach Kriegsende, befanden sich insgesamt 422.000 
fremdsprachige sowie etwa 300.000 deutschsprachige Flüchtlinge auf österreichi-
schem Territorium; bei einer Zahl von etwa sechs Millionen Österreicher*innen 
betrug deren Anteil demgemäß über zehn Prozent der Gesamtbevölkerung.4 Die 
erwähnte Gruppe der fremdsprachigen Flüchtlinge spielte im Zuge der 1946 und 
1947 omnipräsenten Ernährungsdebatte insofern eine entscheidende Rolle, als 
deren Versorgung spätestens mit dem am 5. April 1946 verbrieften Abkommen zwi-
schen der österreichischen Zivilregierung und der United Nations Relief and Rehabi-
litation Administration (UNRRA) der internationalen Hilfsorganisation auch offizi-
ell zufiel, womit die seit Kriegsende missliche Versorgungslage zumindest in diesem 
Punkt entschärft schien.5 Zugleich liefen vor dem Hintergrund besagten Abkom-
mens auch UNRRA-Hilfsleistungen für die einheimische Bevölkerung an. Eine 
Abgabe von nach wie vor äußerst knappen, von österreichischen Erzeuger*innen 
produzierten oder in der Interpretation explizit für „Österreicher*innen“ bestimm-
ten Lebensmitteln an fremdsprachige DP-Lager, sorgte für entsprechende Entrüs-
tung.

Die folgenden Ausführungen widmen sich vorrangig dem Zeitraum vor der 
oben angeführten Entschließung im Ernährungsausschuss. Sie ziehen eine Linie 
von der Versorgung von fremdsprachigen Zivilist*innen, die im Laufe des Krieges 
zumeist semi- bis unfreiwillig als Arbeitskräfte im nationalsozialistischen Gau Nie-
derdonau eingesetzt waren, bis hin zur Ernährungssituation von fremdsprachigen 
Zivilist*innen im sowjetisch besetzten Niederösterreich. Aufschluss geben wird der 
Beitrag zu folgenden Hauptfragestellungen: Zuallererst steht die buchstäblich exis-
tentielle Frage der Lebensmittelversorgung im Zentrum. Inwiefern veränderten sich 
die Bedingungen bezüglich des Zugangs zu Nahrungsmitteln und wie wirkten sich 
diese auf die untersuchten Gruppen aus? Hier gilt es sowohl die ideologisch-rassis-
tische Politik der Nahrungsmittelzuteilung des NS-Regimes als auch die Situation 
des Mangels während der unmittelbaren Nachkriegszeit nachzuzeichnen. Der Blick 
auf Niederösterreich kann zudem eine Differenzierung des gesamtösterreichischen 
Umgangs mit der DP-Frage bieten, unterschied sich doch die Lage der DPs in der 
sowjetischen Besatzungszone erheblich von jener in den westlichen Zonen – auch 
und speziell im Hinblick auf deren Versorgung. Zu guter Letzt werden anhand des 
derzeitigen Kenntnisstands Forschungsfelder benannt, die im Zuge der Beantwor-
tung der beiden Fragen offenkundig werden und deren zukünftige Beforschung im 
Hinblick auf die Lebensmittelversorgung neue Erkenntnisse verspricht.
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Beabsichtigte Ungleichheit – Zivile Zwangsarbeiter*innen im  
Gau Niederdonau und ihre Versorgung

Aus der Retrospektive, 55 Jahre nach Kriegsende, fühlte sich nur ein Bruchteil  – 
so zeigt eine repräsentative Erhebung unter mehr als 1.000 ehemaligen zivilen 
Zwangsarbeiter*innen aus Polen und der Sowjetunion – während ihres Einsatzes 
auf dem heutigen Territorium Österreichs sehr gut genährt. Der überwiegende Teil 
schätzte die damalige Ernährungssituation als normal/ausreichend/zufriedenstel-
lend ein. Über 30 Prozent der sogenannten „Ostarbeiter*innen“ und 20 Prozent der 
Pol*innen gaben jedoch an, schlecht oder sehr schlecht versorgt worden zu sein.6 
Diese Ergebnisse überraschen nicht; obwohl Verzerrungen sowohl durch die stets 
überlagerte subjektive Erinnerung an sehr weit zurückliegende Lebensumstände 
als auch durch den Lebensstandard in ihrer Heimat vor und nach dem Zwangs-
arbeitseinsatz hervorgerufen werden können, ist die subjektive Einschätzung doch 
ein guter Parameter für ein generelles Urteil über die Versorgungslage aus Sicht der 
Betroffenen. Denn ihrem Schicksal war immanent, dass sie während ihres „Auslän-
der-Einsatzes“ gleichzeitig einem Ernährungsregime ausgesetzt waren, das sie auf-
grund von rasseideologischen Motiven heraus diskriminierte, nicht zuletzt, indem 
ihre Lebensmittelrationen erheblich geringer waren als die Normsätze reichsdeut-
scher Arbeiter*innen. 

So vielschichtig der Arbeitseinsatz von zivilen Ausländer*innen im Dritten Reich 
ab Beginn des Zweiten Weltkriegs war, so breit muss gleichzeitig die wissenschaftli-
che Definition für zivile Zwangsarbeit gefasst sein. Das im NS-Regime unter euphe-
mistischen Überbegriffen wie „Ausländer-Einsatz“ oder „Fremdarbeiterbeschäfti-
gung“ laufende Programm zur Anwerbung und Beschäftigung von Zivilist*innen 
subsumierte sowohl freiwillige als auch erzwungene Rekrutierungsmethoden 
beziehungsweise Arbeitsverhältnisse, womit eine eindeutige Einordnung als zivile 
Zwangsarbeit auch im Rückblick nicht immer eindeutig möglich ist. Eine inzwi-
schen bewährte Definition von Mark Spoerer benennt insgesamt drei Besonderhei-
ten, die den Arbeitseinsatz in nationalsozialistischer Zeit als Zwangsarbeit kenn-
zeichnen: Erstens handelte es sich um ein Arbeitsverhältnis, das de facto auf unbe-
stimmte Dauer bestand und unauflösbar war, zweitens hatten die Arbeiter*innen 
nur geringe Möglichkeit, auf die Umstände des Arbeitsverhältnisses Einfluss zu neh-
men, und dazu kam drittens eine erhöhte Mortalität der eingesetzten Arbeitskräfte.7

Die Beforschung der Zwangsarbeit in der nationalsozialistischen Terrorherrschaft 
mit all ihren Facetten erlebte in den ausgehenden 1990er- und frühen 2000er-Jahren 
eine Hochkonjunktur;8 insbesondere aufgrund der Ergebnisse der von der Repub-
lik Österreich 1998 eingesetzten Historikerkommission9 und eines Forschungspro-
jekts des Niederösterreichischen Landesarchivs zu Zwangsarbeiter*innen kann das 
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Kapitel der zwangsverpflichteten Arbeitskräfte im Gau Niederdonau als gut doku-
mentiert gelten.10 

Die vorliegenden Forschungsergebnisse untermauern die überdurchschnittliche 
Bedeutung der zivilen Zwangsarbeit für besagten Gau. Mit Fortdauer des Krieges 
schulterten in Niederdonau wie auch im gesamten Dritten Reich zivile ausländische 
Zwangsarbeiter*innen aus allen Teilen Europas einen wesentlichen Teil der deut-
schen Kriegswirtschaft. Noch ehe ihr Einsatz ab dem Jahreswechsel 1941/42 generell 
alternativlos für die ökonomische Bewältigung der Kriegsanstrengungen angesehen 
worden war,11 wies die offizielle Statistik im August 1941 bereits 54.521 zivile auslän-
dische Arbeitskräfte in Niederdonau aus.12 Ihre Anzahl sollte bis 1944 auf insgesamt 
144.223 ansteigen, was umgelegt auf die summa summarum etwa 580.000 auf dem 
Gebiet des heutigen Österreichs eingesetzten zivilen Zwangsarbeiter*innen nicht 
nur relativ, sondern auch absolut die höchste Quote bedeutet.13  So waren in allen 
Landesteilen der sogenannten Ostmark durchschnittlich 24 Prozent aller Beschäf-
tigten zivile ausländische Zwangsarbeitskräfte, im erweiterten niederösterreichi-
schen Raum – der Reichsgau umfasste auch Südmähren und das nördliche Burgen-
land – sogar 30 Prozent.14

Für die zivilen ausländischen Arbeitskräfte galt eine wahre Flut von Verordnun-
gen und Reglementierungen, die Einfluss auf ihren Alltag hatten, vor allem aber eine 
vom NS-Regime beabsichtigte und nach rassischen Kriterien differenzierte Klassen-
gesellschaft schufen. So nahm das Kriterium der „Rasse“ bzw. der „Volkstumszuge-
hörigkeit“ Einfluss auf existentielle Belange wie etwa die Lebensmittelrationen, die 
Qualität der Unterkünfte oder die Arbeitsbedingungen. Auf der vom NS-Regime 
etablierten Hierarchie rangierten die zivilen Zwangsarbeitskräfte aus der Sowjet-
union auf der untersten Ebene, wobei eine weitere kleine Abstufung Ukrainer*innen 
und Angehörige der baltischen Völker marginal besser stellte als die übrigen, als 
„Ostarbeiter*innen“ kategorisierten Sowjetbürger*innen. Die ebenso im Gau Nie-
derdonau große Gruppe der polnischen Zwangsarbeiter*innen fand sich auf einer 
Stufe darüber wieder, musste allerdings ebenso wie die „Ostarbeiter*innen“ diskrimi-
nierende Kennzeichen ihrer Herkunft sichtbar auf der Kleidung tragen. Wiederum 
etwas besser gestellt waren Arbeitskräfte aus dem sogenannten Protektorat Böhmen 
und Mähren, schließlich jene aus mit dem Deutschen Reich verbündeten oder von 
ihm abhängigen südosteuropäischen Staaten wie etwa Bulgar*innen, Griech*innen, 
Kroat*innen, Rumän*innen, Serb*innen oder Ungar*innen. Ganz oben, Deutschen 
beinahe gleichrangig, erfuhren West- und Nordeuropäer*innen eine klare Bevorzu-
gung gegenüber Arbeitskräften aus den übrigen europäischen Regionen.15

Diese Klassengesellschaft nach rassistischen Kriterien zeitigte, wie bereits 
er wähnt, erhebliche Unterschiede beim Zugang zu Nahrungsmitteln. Die Hunger-
erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg hatten zwar erwirkt, dass das NS-Regime die 
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Ernährungsfrage priorisierte, allerdings unter der Prämisse, allein die eigene Bevöl-
kerung ausreichend mit Nahrung zu versorgen. Dies ging auf Kosten der besetz-
ten Gebiete und deren Bevölkerung – sei es in deren Heimat oder im Deutschen 
Reich.16 Den Beginn bei der Etablierung eines legistischen Rahmens machten im 
Frühjahr 1940 die sogenannten „Polenerlasse“. Sie brachten repressive Regelungen 
in Bezug auf Arbeitszeiten, Unterbringung, Freizeitgestaltung sowie eine Entloh-
nung, die „grundsätzlich niedriger als die der deutschen Arbeiter“ zu sein hatte. Sie 
enthielten aber noch keine konkreten Bestimmungen bezüglich Lebensmittelratio-
nen.17 Auf diesen Sonderbestimmungen für zivile Arbeitskräfte aus Polen bauten die 
noch restriktiveren „Ostarbeitererlasse“ vom 20. Februar 1942 auf; ehe diese Erlasse 
die Regelungen zur Behandlung wie auch Versorgung der namengebenden Perso-
nengruppe bündelten, waren Verpflegungssätze für „Ostarbeiter*innen“ bereits im 
Dezember 1941 auf entschieden niedrigem Niveau festgelegt worden, das mit Aus-
nahme der Brot- und Kartoffelzuteilung um ein Drittel geringer war als die Sätze 
anderer ziviler Arbeitskräfte. Die Rationen verringerten sich durch die generelle 
Senkung der Rationen im Frühjahr 1942 abermals.18 Dies hatte zur Folge, dass die 
große Masse an zivilen ausländischen Arbeitskräften unter ständigem Hunger litt, 
war doch auch ihre Entlohnung angesichts des minimalen nichtrationierten und 
dadurch frei erwerbbaren Lebensmittelangebots im Prinzip wertlos.19 

Auf Niederdonau bezogen bedeutete dies, dass die Mehrheit der zivilen 
Zwangsarbeiter*innen unter besagte Reglements fiel und damit weitgehend diskri-
miniert war. Der 1942 bis 1944 rasant anwachsende Anteil an Ostarbeiter*innen 
betrug nämlich etwa ein Drittel aller zivilen ausländischen Arbeitskräfte, zusammen 
mit der zweitstärksten Gruppe, den Pol*innen, machten sie weit mehr als die Hälfte 
der Gesamtheit aus. Auch anhand dieser Zahlen aus Niederdonau lässt sich somit 
eindeutig ablesen, dass die nationalsozialistische Politik das besetzte Europa rigoros 
als Arbeitskräftereservoir betrachtete;20 ein näherer Blick eröffnet dann allerdings 
doch eine relative Spannbreite an Möglichkeiten, sodass sich die Ernährungssitu-
ation kaum pauschalieren lässt. Dass die Annahme einer generellen Besserstellung 
von Zwangsarbeitskräften in der Landwirtschaft gegenüber jenen in der Industrie 
ein Trugschluss sein kann und die Situation sich bei näherer Betrachtung diffizi-
ler darstellt, haben Ela Hornung, Ernst Langthaler und Sabine Schweitzer bereits 
in Untersuchungen zu Niederösterreich detailliert nachgewiesen. So war es bei-
spielsweise entscheidend, ob der*die Zwangsarbeiter*in in die bäuerliche „Selbst-
versorgergemeinschaft“ aufgenommen war oder in Lagerunterkünften zentral aus-
gespeist wurde.21 Für Zwangsarbeitskräfte, die nicht in zentralen Lagerküchen aus-
gespeist wurden, regelten eigene Lebensmittelkarten, ab August 1942 „Wochenkar-
ten für ausländische Zivilarbeiter“, den wöchentlichen Bezug an Nahrungsmitteln. 
Im anderen Fall beantragten üblicherweise die Arbeitgeber*innen die gesam-



131OeZG 30 | 2019 | 2

ten Lebensmittelrationen für ihre ausländische Arbeiter*innenbelegschaft gemäß 
ihrer Anzahl und Nationalität. Die Ausgabe des Essens selbst fand insbesondere für 
„Ostarbeiter*innen in separaten Kantinen bzw. Küchen statt, während privilegier-
tere Gruppen ausländischer ziviler Zwangsarbeitskräfte durchaus auch mit der deut-
schen Belegschaft essen konnten.22 Genaue Regelungen gaben penibel die Rationen 
nach Lebensmitteln an, wobei die Differenzierung der einzelnen Gruppen ziviler 
Zwangsarbeiter*innen noch wesentlich komplexere Abstufungen beinhaltete als bei 
der Entlohnung. Die Kaloriensätze waren nach Normalarbeit, Schwerarbeit und 
Schwerstarbeit gestaffelt, wobei die Rationen (in Kalorien gemessen) von nichtsow-
jetischen Zwangsarbeitskräften zumindest auf dem Papier nicht unter den deut-
schen Sätzen lagen. Bei der Qualität der ausgegebenen Lebensmittel gab es allerdings 
erhebliche Unterschiede.23 Die Zuteilungen insbesondere für „Ostarbeiter*innen“, 
die nur zwei Drittel der Sätze von sonstigen zivilen ausländischen Arbeitskräften 
umfassten, waren aber sowohl von minderer Quantität als auch von niedrigerer 
Qualität.24 Beispielsweise stand in Niederdonau etwa einem*r in der Landwirtschaft 
eingesetzten und in Lagerunterkünften untergebrachten „Ostarbeiter*in“ ab Okto-
ber 1942 pro Zuteilungswoche nur „2375 Gramm Brot, 400 Gramm Fleisch (,mög-
lichst Pferde- oder Freibankfleisch‘), 100 Gramm Schlachtfett oder 80 Gramm Kno-
chenfett bzw. Talg, 100 Gramm Margarine“, Nährmittel, Kaffeeersatz und Zucker 
sowie noch weitere Grundnahrungsmittel wie etwa Kartoffeln zu.25 Ihre Kost reichte 
nicht nur für die zu verrichtende Schwerstarbeit kaum aus, sondern war auch qua-
litativ minderwertig.

Noch kaum erforscht ist die Situation der in der Industrie eingesetzten Zwangs-
arbeiter*innen, die flächendeckend in Lagerunterkünften sowohl untergebracht als 
auch ausgespeist wurden. Die offiziellen Dienstvorschriften für die Organisation 
der Arbeitslager empfahlen immerhin, „Sonderwünsche größerer Ausländergrup-
pen auf Anpassung ihrer Verpflegung an ihre heimatlichen Ernährungsgewohnhei-
ten […] im Rahmen des Möglichen“26 zu erfüllen, doch verkehrte sich dieses Entge-
genkommen in der Praxis oftmals ins Gegenteil. Beinahe höhnisch zu verstehende 
Richtlinien für landestypische Verpflegung von „Ostarbeiter*innen“, die von höchs-
ter Stelle durch die NS-Trägerorganisation der zivilen Zwangsarbeiter*innenlager 
„Deutsche Arbeitsfront“ (DAF)27 ausgegeben wurden, verwiesen explizit auf die 
Möglichkeit der Verarbeitung von Gemüseabfällen etc. zu landestypischen Gerich-
ten wie Borschtsch oder Schtschi und bezeugen somit den Stellenwert der Ausspei-
sung von für die Rüstungsindustrie zwangsverpflichteten Osteuropäer*innen.28 

Im Interesse der effektiven Ausnutzung der Arbeitskraft – in erster Linie zeigte 
sich der Arbeitseinsatz von Ostarbeiter*innen bereits 1942 als unwirtschaftlich, da 
sie aufgrund der schlechten Ernährung die geforderte Leistung nicht bringen konn-
ten29 – wurde auch in Niederdonau bereits zu diesem frühen Zeitpunkt eine bes-
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sere Verpflegung für die sowjetischen zivilen Zwangsarbeitskräfte gefordert oder 
wie in Krems sogar eigenmächtig umgesetzt, um so die Arbeitsleistung zu steigern.30 
So hielt das Primat der Produktionssteigerung durch Sonderzuteilungen an Nah-
rungsmitteln von in Niederdonau gelegenen Betrieben mit einer tatsächlich spürba-
ren und erheblichen Bewegungsfreiheit ab 1943 Einzug. Diesbezüglich gibt es noch 
ergiebiges Forschungspotential: Zum einen, wie die Kommunikation zwischen den 
zuständigen Gaustellen – hier sei in erster Linie Gauleiter Hugo Jury genannt, der 
auch als Bevollmächtigter für den Arbeitseinsatz im Gau Niederdonau fungierte – 
und den Industriebetrieben bezüglich Verordnungen und Sonderbestimmungen 
vonstatten ging. Ein Bericht an den Reichsstatthalter und Gauleiter vom November 
1942 über die Situation in den Semperit-Werken in Traiskirchen mag das Potential 
einer systematischen Aufarbeitung verdeutlichen:

„Kroaten bei Semperit Gummiwerke AG, Traiskirchen, wurde auf besonde-
rem Wunsch Selbstverpflegung zugestanden; Vergünstigung wegen schwung-
haften Handels mit auf Karten zugewiesenen Lebensmitteln und Weiterver-
kauf an Ostarbeiter zu Überpreisen aufgehoben. Darauf Hungerstreik. Leute 
durch Einschreiten eines Mitgliedes der kroatischen Vertretung in Wien zur 
Vernunft gebracht.“31

Allein aus diesem Zitat lässt sich schließen, dass einzelne Betriebe, wie hier das 
angeführte Traiskirchner Semperit-Werk, einen gewissen Bewegungsspielraum 
hatten, wie sie en detail die Verköstigung ihrer ausländischen Belegschaft organi-
sierten. Dabei ist im angeführten Beispiel nicht nur die nochmalige Privilegierung 
(gewährte Selbstverpflegung sowie diplomatisches Eingreifen der kroatischen Ver-
tretung) von kroatischen Zivilarbeiter*innen zu konstatieren, sondern auch, wel-
che Auswirkung das vom NS-Regime etablierte Klassengefüge unter den zivilen 
Ausländer*innen haben konnte. Die Mangelversorgung von „Ostarbeiter*innen“, 
die bereit waren, überhöhte Preise für Nahrung zu zahlen, kommt ebenso zum Tra-
gen wie die Prioritätensetzung der Werksführung: Der Schwarzhandel, nicht die 
Unterversorgung, war das zu bereinigende Problem. Die Vielschichtigkeit der Situa-
tion von zivilen ausländischen Zwangsarbeiter*innen, die sich innerhalb dieser hie-
rarchischen Kategorisierung und entlang der unterschiedlichen Behandlung ergab, 
kommt an diesem Beispiel ebenso zum Vorschein wie die Bedeutung von Lebens-
mitteln für den Alltag der zivilen Zwangsarbeiter*innen. Ein Blick auf die Umset-
zung der ausgegebenen Verpflegsrichtlinien für zivile Zwangsarbeiter*innen könnte 
anhand ausgewählter Beispiele die tatsächliche Praxis verdeutlichen und die Rolle 
der Betriebe bei der Ausspeisung ihrer Arbeitskräfte akzentuieren.32 Wie war die 
unterschiedliche Zuteilung im Einzelnen organisiert? Wo reagierte man pragma-
tisch, wo ergaben sich Probleme?
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Zahlreiche Polizeiberichte aus Niederdonau belegen, dass die Situation der 
Lebensmittelversorgung  für die fremdsprachigen Arbeitskräfte stets grenzwer-
tig war.33 Um Nahrung bettelnde zivile Zwangsarbeiter*innen während des Krie-
ges gehörten zum alltäglichen Stadtbild in niederösterreichischen Städten und 
deren Umland.34 Die Beschaffungskriminalität von überlebensnot wendigen Nah-
rungsmitteln zählte auch im ländlichen Raum zu den häufigsten von zivilen 
Zwangsarbeiter*innen verübten Delikten.35

Generell lässt sich festhalten, dass mehr als die Hälfte der während des Zwei-
ten Weltkriegs in Niederdonau eingesetzten zivilen Zwangsarbeiter*innen zu den 
besonders diskriminierten Gruppen aus Polen oder der Sowjetunion gehörten und 
somit prekären Arbeits- und Lebensbedingungen ausgesetzt waren. Dass zivile 
Zwangsarbeitskräfte, und hier insbesondere Pol*innen, durch ihren primären Ein-
satzbereich in der Land- und Forstwirtschaft, in Bezug auf die Ernährung vielfach 
besser gestellt gewesen wären als ihre Pendants in Industrie und Handel, ist keines-
wegs zwingend. Der Forschungsstand bietet derzeit allerdings für die beiden zuletzt 
genannten Sektoren noch kein letztgültiges Bild. Während zur Lebenssituation der 
zivilen Zwangsarbeiter*innen in der Land- und Forstwirtschaft auch bezüglich ihrer 
Ernährung durch akribische Studien weitreichende Erkenntnisse vorliegen, fehlt 
eine adäquate und kongruente Darstellung ihrer Verpflegung in anderen Bereichen, 
vor allem in der quantitativ ins Gewicht fallenden Industrie. Dennoch zeigen Einzel-
beispiele, dass der hunderttausendfache Einsatz von zivilen Zwangsarbeiter*innen 
in Niederdonau eine demütigende Benachteiligung bedeutete, sowohl die Lebens-
umstände als auch die Arbeitsbedingungen betreffend; ihre Versorgung mit Nah-
rungsmitteln war behördlich geregelt und gestaffelt. Nicht zuletzt, da sich die Bedin-
gungen an rassisch-ideologischen als auch an ökonomischen – zumindest, wenn es 
um die optimale Ausbeutung ging – Gesichtspunkten orientierten, waren sie je nach 
Arbeitsstätte uneinheitlich, in jedem Fall aber im Vergleich zur deutschen Bevölke-
rung quantitativ wie auch qualitativ schlechter. 

Von der Not in die Freiheit

Deutsche Behörden bereiteten sich diskret auf ein für sie als Albtraum wahrgenomme-
nes Szenario vor, nämlich dass die über acht Millionen zivilen Zwangsarbeiter*innen 
im Deutschen Reich sich mitten im Krieg organisieren und einen bewaffneten Auf-
stand proben könnten. Die militärische Macht sei ohnehin das Einzige, so Adolf Hit-
ler, was das „deutsche“ Europa überhaupt zusammenhalte.36 Durch restriktive Maß-
nahmen, die jeden Widerstand im Keim erstickten, war eine koordinierte Aktion 
jedoch kaum möglich, sodass beim fortschreitenden Vormarsch der Alliierten auch 
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kein genereller Aufstand seitens der jahrelang unterdrückten Zwangsarbeitskräfte 
zu beobachten war. Vielmehr erwarteten die zivilen Zwangsarbeiter*innen die alli-
ierten Truppen meist am Ort ihrer Arbeitsstätte, ehe sie buchstäblich von einem Tag 
auf den anderen von der Unfreiheit in die Freiheit wechselten.37 Nachdem die Rote 
Armee am 29. März 1945 die Grenze des Reichsgaus Niederdonau überschritten 
hatte, begann mit der militärischen Besetzung auch die Befreiung der ersten zivilen 
Zwangsarbeiter*innen auf dem heutigen Gebiet Österreichs. 

Schlagartig war ihr Rechtsstatus als sogenannte „zivile Fremdarbeiter*innen“ 
sowie ihr zuvor erzwungener Verbleib beendet; bei den alliierten Mächten, respek-
tive bei den von den USA geführten Westmächten, hatte sich für sie der von Eugene 
M. Kulischer geprägte Begriff Displaced Persons, etabliert, um gemeinhin „Zivilper-
sonen, die sich aus Kriegsfolgegründen außerhalb ihres Staates befinden; die zwar 
zurückkehren oder eine neue Heimat finden wollen, dieses aber ohne Hilfestellung 
nicht zu leisten vermögen“,38 zu benennen. 

Seit Wolfgang Jacobmeyer 1985 das Standardwerk über die Displaced Persons 
in Westdeutschland veröffentlichte, ist über diese Personengruppe wiederholt und 
unter unterschiedlichen Aspekten geforscht worden.39 Allerdings stehen ähnlich wie 
bei der Zwangsarbeit entscheidende Schwierigkeiten einer Darstellung entgegen, die 
dem komplexen Massenphänomen der Displaced Persons in Europa in seiner gan-
zen Vielschichtigkeit gerecht werden kann. Quellenbezogen bleiben jedenfalls Ein-
zelschicksale und all ihre Graustufen „hinter dem gut dokumentierten Verwaltungs-
handeln im Dunkeln“.40 

Insbesondere das Los von DPs in der sowjetischen Einflusszone erfährt seit jeher 
deutlich geringere Aufmerksamkeit gegenüber jenen in den westlichen Sektoren – 
mit Ausnahme der Repatriierung gleich durch welche kriegsbedingten Umstände in 
Mitteleuropa gestrandeter Sowjetbürger*innen und anderer Osteuropäer*innen in 
die sozialistische Hemisphäre.41 Augenscheinlich galten und gelten DPs im Generel-
len als ein Phänomen, das eher den westalliierten Einflusszonen zuzuordnen war; 
dies hat vordergründig auch handfeste Ursachen. Zum einen setzte die Sowjetunion, 
so nicht nur der Schein von außen, die bei der Konferenz von Jalta beschlossene Ver-
bringung von DPs in ihre ursprüngliche, meist im sowjetischem Einflussbereich lie-
gende Heimat rigoros, flächendeckend und rasch um.42 Zum anderen waren sowje-
tische Staatsbürger*innen als DPs in den westlichen Sektoren gemeinsam mit jenen 
Flüchtlingen, die sich ab 1945 aus politischen Gründen vom sowjetischen Einfluss-
bereich in die westalliierten Zonen abgesetzt hatten, die Hauptursache, dass die Dis-
placed Persons-Frage im frühen Kalten Krieg überhaupt virulent blieb. Als Konflikt-
gut im diametralen Interessensgemenge der beiden Machtblöcke wurde und wird 
das Schicksal von DPs zuvorderst aus diesem Blickwinkel gesehen.43  
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Doch war auch in der sowjetischen Einflusssphäre die Displaced Persons-Pro-   
blematik mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, die sich kaum über Nacht 
lösen ließen. So gestaltete sich auch in Niederösterreich, das zur Gänze in der 
so wjetischen Besatzungszone lag, etwa die Frage der Lebensmittelversorgung 
äußerst komplex.

Zwar hatte die (westalliierte) Displaced Persons Division noch im Vorfeld des 
Einmarsches auf österreichischem Gebiet einen prinzipiellen Anspruch von 2.000 
Kalorien pro Tag und DP festgelegt,44 doch war dies – selbst in den weitaus weniger 
zerstörten und besser versorgten west- und südösterreichischen Gebieten – nur eine 
Richtlinie auf geduldigem Papier. Angesichts der hohen Anzahl an befreiten ehe-
maligen zivilen Zwangsarbeiter*innen war es weder den bis 8. Mai 1945 in Kämpfe 
verwickelten Fronteinheiten noch den rückwärtigen Truppenteilen der Alliier-
ten zunächst möglich, die geforderte Menge an Nahrung zur Verfügung zu stellen, 
geschweige denn zu verteilen.45 

Beim Blick auf Niederösterreich wird deutlich, dass die noch bis Kriegsende 
anhaltenden Kampfhandlungen und der völlige Kollaps der Infrastruktur die nun 
bevorstehende Hungersnot nur weiter verstärkten. Im Chaos des Zusammenbruchs 
sammelten sich alsbald viele ehemalige zivile Zwangsarbeiter*innen, um mittels 
einer ungeordneten Selbstrepatriierung Richtung Heimat aufzubrechen. Gemäß 
ihrer Herkunft zogen sie in alle Himmelsrichtungen ab oder versuchten die Zonen-
grenze Richtung Westen zu erreichen. Insgesamt gibt es viele sich in frappieren-
der Weise ähnelnde Hinweise darauf, wie derartige unorganisierte Heimreisen 
abliefen. Zumeist requirierten die Heimreisewilligen kurzerhand das dafür nötige 
Equipment und den Proviant,46 wobei – dieses Erklärungsmuster hat sich tief im 
Gedächtnis der Nachkriegszeit eingebrannt  – ehemalige Dienstgeber*innen, wel-
che ihre „Fremdarbeiter*innen“ vorgeblich gut behandelt hatten, verschont wur-
den. In diesem Zusammenhang galten Plünderungen durch ehemalige zivile 
Zwangsarbeiter*innen, ganz im Gegensatz zu jenen der Roten Armee, als Indiz für 
eine moralisch vertretbare Vergeltung für vorheriges erlittenes „Unrecht“.47 Bei-
nahe flächendeckend, so ein sowjetischer Situationsbericht, erpressten befreite 
Zwangsarbeiter*innen und Kriegsgefangene wie auch DPs von Höfen oder in Klein-
städten Essbares.48 Es gab allerdings auch zahlreiche Fälle, in denen in der Agrar-
wirtschaft eingesetzte Zwangsarbeitskräfte noch längere Zeit in den Betrieben und 
auf den Höfen blieben, um unter anderem ebendort für ihre Arbeitsleistung wei-
ter verköstigt zu werden. Ob aus persönlichen oder schlicht aus existentiellen Moti-
ven heraus, in der unübersichtlichen Situation unmittelbar nach dem Kriegsende 
bot ein informelles Dienstbot*innendasein immerhin Nahrungssicherheit.49 Die-
ser Befund wirft verschiedene Fragen auf, die sich anhand des derzeitigen For-
schungsstands noch nicht letztgültig beantworten lassen. Rückschlüsse auf die Situ-
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ation geben vor allem publizierte Erinnerungen an das Kriegsende in regional aus-
gerichteten Studien.50 Eine Vernetzung dieser sowie eine methodische Analyse der 
Ereignisse rund um die „wilden“ Selbstrepatriierungen könnten tiefergehende Auf-
schlüsse über Verhaltensweisen der einheimischen Bevölkerung gegenüber den ehe-
maligen Zwangsarbeiter*innen liefern, aber zugleich Auskunft über die Bandbreite 
der individuellen Handlungsoptionen und Strategien geben, die für die zum exis-
tentiellen Überleben notwendige Beschaffung von Nahrungsmitteln eingesetzt wur-
den. In diesem Zusammenhang müssten auch Oral History-Quellen herangezogen 
werden, die im Zuge der Aufarbeitung der zivilen Zwangsarbeit bereits verschie-
dentlich entstanden sind,51 aber noch nicht systematisch mit Blick auf das Kriegs-
ende ausgewertet wurden.

Denn in der Zeit des Machtvakuums, ehe die provisorischen Behörden des neu 
erstandenen (Nieder-)Österreichs sowie die sowjetische Besatzung sich etablieren 
konnten, war die Lebensmittelverteilung vollends zum Erliegen gekommen. In der 
sowjetischen Besatzungszone hatten die ab April 1945 in sämtlichen größeren Ort-
schaften errichteten Militärkommandanturen die Aufgabe inne, neben der Ordnung 
auch die Ernährung der Bevölkerung sicherzustellen. In ihrer Obhut lagen zudem 
die DPs, deren Erfassung, Verpflegung und allenfalls Transport im Zuge ihrer Repa-
triierung die Militärkommandanturen zu organisieren hatten.52 Bald wurde klar, 
dass die letzte Option, die Repatriierung, die Aufgabe war, der die sowjetischen 
Behörden mit Nachdruck nachgingen, bauten sie doch insgesamt – und so auch im 
niederösterreichischem Fall  – auf eine rasche Rückführungspolitik als Lösung in 
Bezug auf die DPs.53 Die Zahlen belegen dies eindeutig, denn bereits innerhalb eines 
Jahres waren die meisten der mehr als 140.000 zivilen Zwangsarbeiter*innen entwe-
der repatriiert oder in die Westsektoren abgeschoben worden. So hielten sich laut 
einer ersten Erhebung, die im Frühjahr 1946 durch österreichische Behörden durch-
geführt wurde, insgesamt nur mehr 8.660 registrierte fremdsprachige Displaced 
Persons in Niederösterreich auf.54 Bemerkenswerterweise hatte die österreichische 
Region mit der höchsten Quote an ausländischen zivilen Zwangsarbeiter*innen 
zugleich den verhältnismäßig geringsten Anteil an fremdsprachigen DPs, nämlich 
knapp mehr als zwei Prozent der österreichweiten Gesamtzahl von 422.000. Die-
ser Wert ist selbst im Vergleich zu Deutschland, genauer dem dort zu beobachten-
den Verhältnis zwischen der Anzahl an fremdsprachigen DPs in den westalliierten 
Sektoren und in der sowjetischen Zone, in der die Repatriierungspolitik gleichfalls 
rigide vollzogen wurde, äußerst niedrig.55

Neben den erwähnten fremdsprachigen 8.660 DPs weist die niederösterreichi-
sche Statistik darüber hinaus noch knapp 40.000 Menschen als deutschsprachige 
DPs aus56 und gibt gleichzeitig Einblick in die zwischen der österreichischen und 
der alliierten Lesart bestehenden Unterschiede bei der Kategorisierung von DPs. 
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Während die Zivilbehörden vor allem bei deutschsprachigen DPs eine Differenzie-
rung vollzogen, 57 unterschieden die Alliierten zwischen Allied Displaced Persons 
und Enemy- beziehungsweise Ex-Enemy-Displaced Persons.58 Diese Einteilung ist 
für die Logik der administrativen Zuständigkeitsbereiche im besetzten Österreich 
wesentlich, da nur DPs der ersten Kategorie unter die Obhut und Fürsorge der Alli-
ierten fielen. Die Folgen dieser Beschränkung waren vielschichtig, sie hatte aber 
jedenfalls Konsequenzen für die Volksernährungspolitik Österreichs.59 

Nachdem der am 12. Mai 1945 konstituierte provisorische Landesausschuss 
eine Zivilverwaltung in Niederösterreich etabliert hatte, übertrugen ihr die sowje-
tischen Besatzer  – allerdings unter Aufsicht  – mehrere Agenden, die bislang von 
den Militärkommandanturen wahrgenommen worden waren. Dazu gehörte auch 
die zivile Lebensmittelversorgung. Sie zählte zu den drängendsten Problemen, 
wovon die Schaffung des Landesernährungsamtes sowie der Bezirksernährungsäm-
ter auf kommunaler Ebene zeugt, die fortan für die Ernährung zuständig sein soll-
ten.60 Auch hier gilt es, die regional unterschiedlichen Voraussetzungen sowie den 
Wirkungsgrad der einzelnen Behörden noch näher zu analysieren und in eine ver-
gleichende Zusammenschau einzubetten. Denn deren Arbeit geschah unter denk-
bar schlechten Voraussetzungen: Noch vor der Kapitulation des Deutschen Reiches 
hatte die Rote Armee auf Bitten Karl Renners am 1. Mai 1945 insgesamt etwa 7.000 
Tonnen Brot und 1.000 Tonnen Erbsen aus Beutebeständen an die Wiener Bevöl-
kerung verteilt. Die Sowjetunion wollte damit der katastrophalen Versorgungslage 
abhelfen und gleichzeitig der provisorischen Regierung unter die Arme greifen. Die 
sogenannte „Erbsenspende“ und die darauf bis März 1946 unter Kredit laufende 
„Erbsenhilfe“ der sowjetischen Streitkräfte für die ostösterreichische Bevölkerung 
waren die ersten substantiellen Hilfeleistungen des Auslandes für Österreich, ohne 
dass die Sowjetunion propagandistisch Kapital daraus hätte schlagen können.61 
Denn zum einen konnten die sowjetischen Lieferungen die Versorgungslage (vor 
allem in Wien) nur kurzfristig entspannen, zum anderen darbte nicht nur die Wie-
ner Stadtbevölkerung, sondern darüber hinaus auch die Bevölkerung am Land ob 
der da rniederliegenden Landwirtschaft. Die Zahlen verdeutlichen dies mehr als ein-
deutig, war doch neben dem drastischen Rückgang der behördlich erfassten Vieh-
bestände, bei Schweinen etwa um 90 Prozent, bei Rindern um 50 bis 70 Prozent 
gegenüber dem Jahr 1944, ebenso eine Verminderung der Roggen- und Weizen-
ernte um knapp 90 Prozent zu verzeichnen.62 An eine Bevorratung für den Win-
ter oder gar Aufstockung der Viehbestände war im Sommer 1945 erst gar nicht zu 
denken, zumal ein Gutteil der laufenden Futtermittelaufbringung in Niederöster-
reich an die Besatzungstruppen abgeführt werden musste. Außerdem herrschte ein 
akuter Mangel an Arbeitskräften, der sich in allen Wirtschaftssektoren bemerkbar 
machte. Das betraf auch die Landwirtschaft vor allem in der anstehenden Ernte-
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zeit. Obwohl der Einsatz von sowohl volksdeutschen als auch fremdsprachigen DPs 
hier als Lösung angesehen wurde, konnten diese die Lücke nur teilweise schließen.63 

Ein wesentlicher Unterschied zu den anderen Besatzungszonen bestand darin, 
dass im sowjetisch besetzten Niederösterreich in Arbeit stehende DPs und ihre öster-
reichischen Kolleg*innen die selben, für Arbeiter*innen festgelegten, Lebensmittel-
rationen bezogen. Hierbei prolongierten die sowjetischen Behörden die bereits im 
Zuge der „Erbsenhilfe“ verfolgte Politik, die Ausgabe der Rationen nach physischer 
Arbeit zu staffeln. Anders als in den übrigen Zonen galten die allgemein gültigen 
Verpflegssätze für alle in Arbeit stehenden Personen, so auch für fremdsprachige 
DPs.64 Das schuf angesichts der allgemeinen Not in der Frage der Versorgung eine 
Gleichheit zwischen einheimischer und nicht einheimischer Bevölkerung. 

Die Rationen waren allerdings in Niederösterreich mit September 1945 auf-
grund der Lebensmittelkrise auf ein Minimum gesenkt worden und betrugen ledig-
lich 1.054 Kalorien pro Tag. Die Vergleichswerte zu Tirol mit 1.648 oder Kärn-
ten mit 1.881 Kalorien verdeutlichen die anhaltende Krise im von Kriegshand-
lungen weitgehend beeinträchtigten östlichen Bundesland.65 Nichtarbeitende 
Normalverbraucher*innen hatten in Niederösterreich bis Jänner 1946 behördlich 
nur zwischen 600 und 800 Kalorien zugeteilt bekommen – ein Wert, der in einzel-
nen Notstandgebieten noch unterschritten wurde.66 

Hunger in einer notleidenden Gesellschaft

Nicht nur daraus ergab sich ein weiterer wesentlicher Unterschied zu den übrigen 
Zonen. Eine Sonderrolle nahm Niederösterreich im österreichweiten Vergleich der 
Versorgung von DPs auch dadurch ein, dass früh Lagereinrichtungen für deutsch- 
und fremdsprachige DPs wegfielen. Das ergab sich zum einen aus der Repatriie-
rungspraxis, zum anderen aus dem Abschub von DPs in die Westzonen seitens der 
sowjetischen Besatzung. Bis 1947 war von DP-Lagern bzw. Sammelunterkünften 
lediglich das Lager Melk als Durchgangslager für etwa 300 (vorrangig volksdeut-
sche) Personen auf niederösterreichischem Territorium verblieben.67

Hinsichtlich der bis 1947 bestehenden Lager ist der derzeitige Kenntnisstand 
äußerst gering.68 Um Organisation und Versorgungssituation in den bis 1947 beste-
henden Lagern zu erforschen, kann einerseits auf Ego-Dokumente zurückgegrif-
fen werden, die aus der Innensicht die Lage reflektieren. Demnach war die Gemein-
schaftsverpflegung in Lagern ungeliebt; diese suchten nur diejenigen auf, die sich 
über andere Kanäle nichts „organisieren“ konnten. Denn, so eine Lagerbewohnerin 
in ihren autobiografischen Aufzeichnungen, es gab zwar eine „Ausspeisung für die 
Flüchtlinge […], aber das Essen besteht eben nur aus braunen Bohnen (mit Wür-
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mern), Erbsenbrei, scheußlichen Eintöpfen und glitschigem schwarzen Brot. […] 
Wir bemühen uns im Lager alle, selber etwas zu kochen, um nicht zur Ausspeisung 
gehen zu müssen.“69 

Andererseits belegen Schreiben an die Niederösterreichische Landesregierung 
illegale Beschaffungsstrategien, sprich informelle Wege von Lagerbewohner*innen 
zur Aufbesserung der Lagerkost. So beschwerte sich der Bürgermeister von Loos-
dorf über das Hamstern von fremdsprachigen DPs in einem Brief an die Landesre-
gierung:

„Die zivilen Ausländer aus den Lagern Roggendorf, Anzendorf und Merken-
dorf überfluten die Ortschaften der ganzen Umgebung und entnehmen den 
Bauern die Milch direkt aus dem Stall. […] Ebenso werden von den Aus-
ländern ganze Felder von Kartoffeln ausgegraben. 80% der Bauern unserer 
Gemeinde sind nicht im Stande, ihren Eigenbedarf an Kartoffeln zu decken, 
da dieselben von den Ausländern bereits ausgegraben wurden.“70

Derartiger Felddiebstahl, gewiss kein Alleinmerkmal von DPs, kann in der Nach-
kriegszeit flächendeckend im gesamten ländlichen Raum konstatiert werden.71 
Noch schlimmer wahrgenommen wurden in diesem Zusammenhang ehemalige 
Zwangsarbeiter*innen, die in losen, oftmals aber auch organisierten Zusammen-
schlüssen in Erscheinung traten und in den Nachkriegswirren systematisch Lebens-
mittel und sonstiges Gut gewaltsam für den Eigengebrauch oder den Schwarz-
markt requirierten. Die oft grenzübergreifend agierenden, in den zeitgenössischen 
Quellen als Banden titulierten Gruppen verübten bewaffnete Überfälle und mach-
ten auch vor der Besatzungsmacht nicht halt, die darauf bedacht war, die Ordnung 
mit oft drastischen Mitteln wieder herzustellen.72 Ein vielerorts tradiertes, omniprä-
sentes Bedrohungsszenario von marodierenden Banden, bestehend unter anderem 
aus fremdsprachigen DPs, die einer rein passiven Dorfgemeinschaft gegenüberge-
standen seien, ist jedoch zweifellos überzogen und zielt auf die Akzentuierung der 
eigenen leidvollen Nachkriegsexistenz ab.73 Lohnenswert scheint eine Vergleichs-
studie zu Dirk Thomaschkes Analyse von in Dorfchroniken tradierten Narrativen 
von Dorfgemeinschaften, die sich angesichts von Felddiebstählen und Übergrif-
fen eine Opferrolle zuwiesen. Eine solche Studie könnte eine Topographie von Räu-
men schaffen, in denen sich die Besatzungs- und Nachkriegsordnung erst allmäh-
lich herausbildete, und überdies Aktionsradien benennen, mit denen es Menschen 
in der diffusen Nachkriegssituation möglich war, ihr Auskommen und Überleben 
zu sichern. In der Zusammenschau mit sowjetischen Dokumenten könnte hier ein 
neuer Aspekt der unmittelbaren Nachkriegsgeschichte beleuchtet werden, als sich 
die Besatzungsmacht etablierte und geordnete Verhältnisse herstellte.
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Augenfällig ist, dass durch ihre geringe Zahl fremdsprachige DPs bald nicht 
mehr als Problem angesehen wurden; im Gegenteil, wiederholt hatten die nieder-
österreichischen Behörden versucht, noch unbeschäftigte oder zu repatriierende 
DPs in Lohn und Brot zu stellen, meldete doch noch 1947 die niederösterreichische 
Landwirtschaft einen Fehlstand von etwa 26.000 Arbeitskräften an.74

Dieser Umstand schlägt sich in der politischen Diskussion Niederösterreichs 
über fremdsprachige DPs nieder, in der weniger ihre Versorgung als der Arbeits-
kräftemangel im Vordergrund stand. Im Gegensatz dazu wurde in den bundeswei-
ten Debatten – wie eingangs schon erwähnt – die Ernährung als ein zentraler Punkt 
der DP-Frage wahrgenommen. Dies umso mehr, als das UNRRA-Programm im 
Sommer 1947 auslief und im Raum stand, dass Österreich nunmehr selbst für die 
Versorgung der DPs aufkommen würde müssen. Um die erwarteten Kosten aufzu-
fangen, schickte sich der Ministerrat an, die bei den Betroffenen ungeliebte Gemein-
schaftsverpflegung als geeignetes Druckmittel zu verwenden, um DPs auch gegen 
ihren Willen in Arbeit zu drängen.75 

Die Frage der Versorgungsmodalitäten und -kosten fremdsprachiger DPs stellte 
sich zu diesem Zeitpunkt in Niederösterreich erst gar nicht mehr. Schon die Land-
tagsprotokolle der Jahre 1946/47 belegen, dass die Landespolitik in den fremdspra-
chigen DPs primär eine Möglichkeit sah, fehlende Arbeitskräfte zu ersetzen. 

In der 5. Sitzung des niederösterreichischen Landtags am 21. März 1946 wurde 
die allgemeine Ernährungslage erörtert und wiederholt auf die DPs referiert. Der 
ÖVP-Abgeordnete Johann Zach betonte, dass der bevorstehende Weggang der „letz-
ten ausländischen Arbeiter“ zwar „eine kleine Entlastung auf dem Ernährungssek-
tor, wohl aber auch eine große Belastung auf dem Arbeitsmarkt bringen“76 werde. Ins 
gleiche Horn stieß der vormalige Unterstaatssekretär für Land- und Forstwirtschaft, 
Alois Mentasti, der für die SPÖ als Zweiter Landtagspräsident fungierte.77 Zudem 
führte er in der wenig sensiblen Nachkriegsrhetorik die ungeordnete „Selbstrepatri-
ierung“ als Mitgrund für die verschärfte Versorgungskrise an:

„Es muß daher für einen entsprechenden Ersatz gesorgt werden. Aber auch 
die Abwanderung der vielen tausende[n] Arbeiter, die in unserem Lande 
nicht in der Landwirtschaft, sondern in der Kriegsindustrie beschäftigt 
waren, hat mit dazu beigetragen, daß heute eine so große Not an Arbeitskräf-
ten ist. Gleich einem Heuschreckenschwarme haben sie das Land verlassen 
und es ist alles kahl zurückgeblieben. Man braucht nur in die Grenzgebiete zu 
schauen, die durch diese Umstände zu Notstandsgebieten geworden sind.“78

Weckte die Repatriierung von fremdsprachigen DPs bereits die angeführten Befürch-
tungen der Arbeitskräfteverknappung, so artikulierte sich analog dazu auch Kritik 
an der Abschiebung „volksdeutscher“ Flüchtlinge in die westlichen Besatzungszonen 
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Österreichs und Deutschlands. Erst ein halbes Jahr später, im Oktober 1946, konnten 
die österreichischen Zivilbehörden bei der sowjetischen Seite erreichen, dass sie im 
Falle von 4.000 bis 5.000 „Volksdeutschen“ aus den Karpaten- und Sudetengebieten 
das Potsdamer Abkommen vom 20. September 1945 aussetzen und diese in Nieder-
österreich als Arbeitskräfte für den Wiederaufbau bleiben durften.79  

Unklar bleibt aus den politischen Quellen allerdings die generelle Apperzep-
tionshaltung der niederösterreichischen Bevölkerung während der Hungerzeit, 
abseits der oben genannten Plünderungen und wilden Requirierungen. Zumindest 
haben solche Ressentiments keinen medialen Niederschlag gefunden. Über etwa-
ige fremdenfeindliche Strömungen in Niederösterreich im Zusammenhang mit den 
behördlich zugewiesenen Lebensmittelrationen ist nach derzeitigem Kenntnisstand 
nichts bekannt. Zwar gab es auch in Niederösterreich Demonstrationen aufgrund 
der geringen und ungerecht empfundenen Lebensmittelzuteilungen, doch Hunger-
proteste richteten sich in erster Linie gegen die Behörden und die Bundesregierung. 
Mehrere Kundgebungen im März 1947, etwa in Mödling und Gmünd, hatten als 
KPÖ-initiierte Proteste parteipolitischen Hintergrund.80 Darüber hinaus versam-
melten sich am 11. desselben Monats 40 Frauen vor dem Bezirksernährungsamt 
Melk, um ihren Unmut kundzutun.81 Dass sich der Groll wie wenig später andern-
orts auch in Niederösterreich gegen fremdsprachige DPs richtete, kann nicht kons-
tatiert werden. Dies war vor allem in der amerikanischen Zone der Fall. In den west-
lichen Zonen, wo die Anzahl an (fremdsprachigen) DPs ungleich höher war, erga-
ben sich gänzlich andere Problemlagen und Auswüchse. So konnte Erbitterung über 
die durch amerikanische Wohltätigkeitsorganisationen bereitgestellte bessere Ver-
pflegung von jüdischen DPs erwachsen, die zusammen mit althergebrachten antise-
mitischen Ressentiments und parteipolitischer Instrumentalisierung der Unzufrie-
denheit seitens der Kommunist*innen eine unheilvolle Gemengelage ergab. In Bad 
Ischl führte sie zu wütenden Protesten gegen fremdsprachige und jüdische DPs.82 
Derartige Ausbrüche blieben den westlichen Zonen vorbehalten.

Über die Situation in Niederösterreich könnte die Auseinandersetzung mit den 
regionalen niederösterreichischen Ernährungsämtern Aufschluss bieten. Diesen 
kam eine Schlüsselrolle bei der Verteilung der Lebensmittel zu. Da sie zudem bis-
weilen autonom agieren konnten, würde es sich für tiefergreifende Analysen loh-
nen, die in den BH-Beständen des niederösterreichischen Landesarchivs verwahr-
ten Akten der Bezirksernährungsämter systematisch auszuwerten. Wie verwalteten 
diese regionalen Behörden den Mangel und vor allem inwiefern galten in diesem 
Zusammenhang Sonderbestimmungen für fremdsprachige DPs?

Fest steht, dass das Versorgungsproblem in Niederösterreich wie auch der 
Arbeitskräftemangel bis weit in das Jahr 1947 virulent blieben, ohne dass eine flä-
chendeckende Konsolidierung eingesetzt hätte. Eine Erleichterung brachte die 
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vom Bundesministerium für Volksernährung als Ziel ausgegebene bundesweite 
Vereinheitlichung der Versorgung im März 1946, die es vermochte, die Kalorien-
sätze weitgehend zu nivellieren. Doch blieben diese mit den Zielwerten von 1.200 
Kalorien pro Normalverbraucher*in zunächst noch auf bescheidenem Niveau. Die 
ab April 1946 anlaufende, zonenübergreifende UNRRA-Hilfe glich immerhin die 
Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern allmählich aus, sodass sich 
die zuvor in Niederösterreich deutlich niedrigeren Zuteilungsraten sukzessive dem 
Sollwert näherten.83 

In Niederösterreich selbst setzte man behördliche Maßnahmen wie die im Früh-
jahr 1946 durchgeführte Bodenbenutzungserhebung und die von den Bezirksernäh-
rungsämtern festgelegten Hektarerträge. Das sollte die landwirtschaftliche Produk-
tion und Ablieferungsleistung der Betriebe steigern.84 Diese Schritte waren augen-
scheinlich auf die zukünftigen Erträge und auf eine Konsolidierung der Ernährungs-
situation gerichtet. Als probates Mittel, kurzfristig auf den Versorgungsengpass zu 
reagieren, reichte die Kompetenz besagter Ämter nur für zwei Möglichkeiten: näm-
lich zum einen die generelle Kürzung der Zuteilungsquoten oder zum anderen die 
partielle Änderung der Distribution von bestimmten Lebensmitteln; die niederös-
terreichischen Bezirksernährungsämter setzten beides um. Dies lässt sich beispiels-
weise an der Fleischzuteilung in Waidhofen an der Thaya nachzeichnen, wo die 
Verringerung der wöchentlichen Fleischzuteilung volksdeutsche und fremdspra-
chige Displaced Persons ungleich härter als die einheimische Bevölkerung treffen 
sollte. Im September 1945 wurde die Fleischquote für DPs um 150 Gramm auf 100 
Gramm herabgesetzt, während Einheimische eine viel geringere Kürzung hinneh-
men mussten. Wenig später wurde für DPs Fleisch überhaupt zur Gänze gestrichen, 
um pro Zuteilungsperiode eine Ersparnis von 60 Stück Vieh – so der im Amtsblatt 
des Bezirks verlautbarte Leitgedanke  – zu erzielen. Den Viehstand rettete jedoch 
weniger die umgesetzte Maßnahme, die mit Rücksicht auf den einsetzenden Win-
ter ohnehin bald wieder rückgängig gemacht wurde, als vielmehr die Freigabe der 
Jagd und Fischerei durch die sowjetische Besatzungsmacht.85 Kann an diesem Bei-
spiel gezeigt werden, wie regional heterogen die einzelnen Bezirksernährungsämter 
in Einzelfällen während der unmittelbaren Nachkriegszeit agierten, so fehlt bislang 
noch eine generelle Aussage, unter welchen Bedingungen sowohl das Landesernäh-
rungsamt als auch die ihm untergeordneten Bezirksernährungsämter die Versor-
gung von DPs im Bedarfsfall hintansetzten, um der Versorgung der angestammten 
Bevölkerung den Vorrang zu geben. 

Ein Aspekt, der den niederösterreichischen Ernährungsämtern ihre Aufgabe 
erleichterte, war die hohe Beschäftigungsquote unter DPs. So hatte die „russische 
Zone Oesterreichs […] das Glück, daß im Jahre 1946 in einem radikalen Ausmaß 
evakuiert wurde und der Großteil der Fürsorgebedürftigen“86  – gemeint sind die 
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nicht arbeitsfähigen fremdsprachigen DPs  – sich nicht mehr in Niederösterreich 
befand. Im Oktober 1947 sandte das österreichische Innenministerium eine dring-
liche Anfrage an nichtösterreichisch verwaltete Flüchtlingslager aus, da die Nach-
folgeorganisation der UNRRA – die Internationale Flüchtlingsorganisation (IRO) – 
angekündigt hatte, die Verantwortung zur Versorgung von DPs auf österreichi-
schem Boden auch in österreichische Hände zu legen.87 Die Gesamtaufstellung 
ergab 179 Flüchtlings- und DPs-Lager;88 doch das niederösterreichische Amt der 
Umsiedlungsstelle konnte eine glatte Fehlanzeige melden. Die noch in Niederöster-
reich verbliebenen etwa 8.000 fremdsprachigen DPs wohnten längst nicht mehr in 
Lagerunterkünften.89

Die eingangs zitierte, von Rosa Jochmann eingebrachte Entschließung belegt, 
dass im Juni 1946 den Ernährungsausschuss die Aufgabe der Versorgung von 
fremdsprachigen DPs beunruhigte. Die Brisanz dieser Thematik für Österreich wird 
dadurch bewiesen, dass dasselbe Thema noch etwa ein Jahr später, am 29. Juli 1947, 
im österreichischen Ministerrat auf der Tagesordnung stand. Vor dem Hintergrund 
der IRO-Verhandlungen in Lausanne über die zukünftige Versorgung von DPs 
stellte sich das Problem einmal mehr – die Regierung hoffte primär auf eine weitere 
(finanzielle) Vergütung der Verpflegungskosten von DPs in Österreich durch die 
internationale Gemeinschaft

Beide Diskussionen besaßen, wie der Beitrag argumentiert hat, allerdings keine 
allzu große Relevanz für Niederösterreich. In Regionen unter sowjetischer Besatzung 
gestaltete sich die Situation konträr zu jener in den westalliierten Besatzungszonen. 

In Niederösterreich war die beim besagten Ministerrat beschlossene Überein-
kunft, dass jede*r arbeiten müsse, für die*den nicht andere zahlten,90 schon lange 
Realität. Die sowjetische Besatzungsmacht hatte einerseits bereits in den Jahren 
1945/46 flächendeckend Rückführungen oder Abschiebungen durchgeführt, ande-
rerseits vor dem Hintergrund des Arbeitskräftemangels die vor Ort verbliebenen 
fremdsprachigen DPs weitgehend in die Erwerbstätigkeit integriert. Aufgrund des-
sen waren DPs und auch sämtliche damit zusammenhängende Themen wie Verpfle-
gung oder Arbeitsintegration in Niederösterreich bereits 1947 kein Thema mehr. 
Niederösterreich, respektive der gesamten sowjetischen Besatzungszone kam in die-
sem Zusammenhang eine eindeutige Sonderrolle zu.
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